
Reglement für den 
GESELLSCHAFT 
MILITÄR•MOTORFAHRER 
UNTERWALDEN Wanderpreis 

Geschicklichkeitsprüfung der GMMU 

1. Zweck 
Förderung der Teilnahme an Geschicklichkeitsprüfungen der Kategorie II & III 
(GYMKHANA, Military) bei der GMMU und dem VSMMV-Sektionen. 

2. Bedingungen 
Teilnahme an möglichst vielen Veranstaltungen während des Vereinsjahres 
(von GV zu GV) 

3. Laufzeit 
Der Wanderpreis bleibt während mindestens 5 Jahren im Umlauf. Endgültiger 
Besitzer wird das Mitglied, dai den Wanderpreis bis zur GV 2006 am meisten 
gewonnen hat. 

4. Berechnungsformel 

10 Punkte ./. Rang = Punkte pro Veranstaltung 

Teilnehmer (Resultat auf drei Stellen genau ausgewertet) 

5. Besondere Bestimmungen 
Bei neu sich ergebenden Situationen für die Verleihung des Wanderpreises 
entscheidet der Spender zusammen mit dem Präsidenten und dem Technischen 
Leiter das weitere Vorgehen . 

Jedem Wanderpreisgewinner ist eine Kopie dieses Reglements abzugeben. 

Dieses Reglement wird in der GMMU-Revue Nr. 114 veröffentlicht. 

Samen/Stans, den 15. Februar 2002 
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~oDillier 
Ehrenmitglied Präsident 

Erich lmfeld 
Technischer Leiter 




